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„§47

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen der Straßen
verkehrs-Ordnung oder den zu ihrer Ausführung im Einzelfall erlassenen 
Anweisungen zuwiderhandelt, kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 150 M belegt werden.

(2) Wer trotz verminderter Fahrtüchtigkeit infolge von Alkohol
einwirkung wiederholt innerhalb von zwei Jahren ein Fahrzeug führt und 
deshalb mit Ordnungsstrafe belegt wurde oder wer ein Fahrzeug führt, 
obwohl seine Fahrtüchtigkeit infolge Einwirkung von Alkohol erheblich 
beeinträchtigt ist, kann mit Ordnungsstrafe bis zu 1000 M belegt werden.

(3) Neben anderen Ordnungsstrafen oder selbständig können die Vor
ladungen zur Teilnahme am Verkehrsunterricht ausgesprochen oder Ein
tragungen über die Verletzung ordnungsrechtlicher Pflichten auf dem 
Berechtigungsschein zur Fahrerlaubnis vorgenommen werden.

(4) Bei besonders groben Zuwiderhandlungen, die eine erhebliche 
Gefährdung der Verkehrssicherheit verursachen oder verursachen können, 
kann neben einer anderen Ordnungsstrafmaßnahme oder selbständig 
der Entzug der Fahrerlaubnis bis zu drei Monaten ausgesprochen werden.

(5) Wer einer Aufforderung zur Teilnahme am Verkehrsunterricht 
ohne ausreichenden Grund nicht Folge leistet, kann mit Verweis oder 
Ordnungsstrafe von 10 bis 50 M belegt werden.

(6) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Leitern 
der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei.

(7) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 sind die 
dazu ermächtigten Angehörigen der Deutschen Volkspolizei befugt, eine 
Verwarnung mit Ordnungsgeld von 1, 3, 5 oder 10 M auszusprechen.

(8) Ordnungsstrafmaßnahmen nach Abs. 3 können von den dazu 
ermächtigten Angehörigen der Deutschen Volkspolizei ausgesprochen 
werden.

(9) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus
spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).“

b) § 48 wird gegenstandslos.

50. a) § 89 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung—StVZO—vom 30. Januar 
1964 (GBl. II S. 373) erhält folgende Fassung:

„§89

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen der Straßen- 
verkehrs-Zulassungs-Ordnung oder den zu ihrer Ausführung im Einzelfall 
erlassenen Anweisungen zuwiderhandelt, kann mit Verweis oder Ordnungs
strafe von 10 bis 150 M belegt werden.


